
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

281-8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz  
(SächsBRKG) 

 
1. Aktualisierung 2011 (1. Januar 2011) 

 
 
Das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde durch  
Art. 19 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 v. 15. Dezember 2010, SächsGVBl. S. 387, mit Wirkung 
vom 1. Januar 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 18 Freiwillige Feuerwehren 

(1)-(3) ... 
(4) In den Freiwilligen Feuerwehren können Ju-

gendfeuerwehren, Alters- und Ehrenabteilungen 
sowie andere Abteilungen gebildet werden. Mit-
glied der Jugendfeuerwehr kann in der Regel sein, 
wer das 10. Lebensjahr vollendet hat. 
 
§ 24 Landesbranddirektor, Bezirks- und Kreis-
brandmeister 

(1)-(2) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die obere Brandschutz-, Rettungsdienst- 

und Katastrophenschutzbehörde bestellt einen 
hauptamtlichen Bediensteten mit feuerwehrtechni-
scher Ausbildung zum Bezirksbrandmeister. Der 
Landesfeuerwehrverband ist vor der Bestellung zu 
hören. 

(4) Die oberste Brandschutz-, Rettungsdienst- 
und Katastrophenschutzbehörde bestellt einen 
hauptamtlichen Bediensteten mit der Befähigung 
zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst zum 
Landesbranddirektor. Der Landesfeuerwehrver-
band ist vor der Bestellung zu hören. 
 
§ 34 Einrichtungen des Trägers des bodenge-
bundenen Rettungsdienstes 

(1) ... 
(2) Dem Träger des bodengebundenen Ret-

tungsdienstes sowie den Landkreisen und Kreis-
freien Städten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
den Brandschutz obliegen der Umbau, die Erweite-

neu 
 
§ 18 Freiwillige Feuerwehren 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) In den Freiwilligen Feuerwehren können Ju-

gendfeuerwehren, Alters- und Ehrenabteilungen 
sowie andere Abteilungen gebildet werden. Mit-
glied der Jugendfeuerwehr kann in der Regel sein, 
wer das 8. Lebensjahr vollendet hat. 
 
§ 24 Landesbranddirektor, Bezirks- und Kreis-
brandmeister 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Landkreis kann einen oder mehrere 

Stellvertreter des Kreisbrandmeisters für die 
Dauer von sechs Jahren bestellen. Die Aufgabe 
kann ehrenamtlich wahrgenommen werden. 
Vor der Bestellung ist der Kreisfeuerwehrver-
band zu hören. Der Beschluss über die Bestel-
lung ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Den Stellvertretern können Aufgaben des 
Kreisbrandmeisters für einen Teilbereich des 
Landkreises übertragen werden. 

(4) Die obere Brandschutz-, Rettungsdienst- 
und Katastrophenschutzbehörde bestellt einen 
hauptamtlichen Bediensteten mit feuerwehrtechni-
scher Ausbildung zum Bezirksbrandmeister. Der 
Landesfeuerwehrverband ist vor der Bestellung zu 
hören. 

(5) Die oberste Brandschutz-, Rettungsdienst- 
und Katastrophenschutzbehörde bestellt einen 
hauptamtlichen Bediensteten mit der Befähigung 
zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst zum 
Landesbranddirektor. Der Landesfeuerwehrver-
band ist vor der Bestellung zu hören. 
 
§ 34 Einrichtungen des Trägers des bodenge-
bundenen Rettungsdienstes 

(1) (unverändert) 
(2) Dem Träger des bodengebundenen Ret-

tungsdienstes sowie den Landkreisen und Kreis-
freien Städten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
den Brandschutz obliegen der Umbau, die Erweite-



 

 
 

    

 

rung oder der Neubau (Errichtung) von Leitstellen 
nach § 11 Abs. 1. Die entstehenden Kosten sind 
zur Hälfte Kosten des Rettungsdienstes. 

 
 
(3) ... 

 
§ 63 Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung 
und Ersatz von Sachschäden 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehren und Helfer im Katastro-
phenschutz erhalten auf Antrag die durch die Aus-
übung des Dienstes einschließlich der Teilnahme 
an der Aus- und Fortbildung entstehenden not-
wendigen Auslagen von den in § 62 Abs. 1 Satz 3 
genannten Trägern ersetzt. Die Leiter von Freiwil-
ligen Feuerwehren, deren Stellvertreter und ande-
re Feuerwehrdienstleistende, die regelmäßig über 
das übliche Maß hinaus ehrenamtlich Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung; andere Angehörige von Freiwilligen Feuer-
wehren können eine Aufwandsentschädigung er-
halten. § 21 Abs. 2 und 4 SächsGemO ist entspre-
chend anzuwenden. Die oberste Brandschutz-, 
Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Höchstsätze für die Aufwandsentschädigung von 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren zu er-
lassen. 

 
 
 
 
 
(2)-(4) ... 

 
§ 76 Übergangsvorschriften 

(1)-(3) ... 
 
 
 
(4) Von § 24 Abs. 3 darf längstens bis zum Ab-

lauf des 31. Dezember 2007 abgewichen werden. 
(5)-(6) ... 

 

rung oder der Neubau (Errichtung) von Leitstellen 
nach § 11 Abs. 1. Die entstehenden Kosten sind 
zur Hälfte Kosten des Rettungsdienstes, wenn die 
Maßnahme der Errichtung nach Satz 1 bis zum 
30. Juni 2011 begonnen wurde. 

(3) (unverändert) 
 
§ 63 Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung 
und Ersatz von Sachschäden 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehren und Helfer im Katastro-
phenschutz erhalten auf Antrag die durch die Aus-
übung des Dienstes einschließlich der Teilnahme 
an der Aus- und Fortbildung entstehenden not-
wendigen Auslagen von den in § 62 Abs. 1 Satz 3 
genannten Trägern ersetzt. Die Leiter von Freiwil-
ligen Feuerwehren, deren Stellvertreter und ande-
re Feuerwehrdienstleistende, die regelmäßig über 
das übliche Maß hinaus ehrenamtlich Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung; andere Angehörige von Freiwilligen Feuer-
wehren können eine Aufwandsentschädigung er-
halten. § 21 Abs. 2 und 4 SächsGemO ist entspre-
chend anzuwenden. Die oberste Brandschutz-, 
Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Höchstsätze für die Aufwandsentschädigung von 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren und 
Voraussetzungen und Höhe für die Gewährung 
von Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubi-
läen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen 
Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den 
Einheiten des Katastrophenschutzes im Frei-
staat Sachsen zu erlassen. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 76 Übergangsvorschriften 

(1)-(3) (unverändert) 
(3a) Die Durchführung der Auswahlverfah-

ren nach § 31 Abs. 1 wird bis zum 31. Dezem-
ber 2012 ausgesetzt. 

(4) Von § 24 Abs. 4 darf längstens bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2007 abgewichen werden. 

(5)-(6) (unverändert) 
 

 
 


